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1. Teil: Die Strafrechtsübungen in der
Universitätsausbildung

I. Formelles: Die Übungen als Examensvoraussetzung

Die erfolgreiche Teilnahme an der »Übung im Strafrecht für Fortge-
schrittene« ist in allen Bundesländern notwendige Voraussetzung für die
Zulassung zum Referendarexamen. - Die Bedeutung der »Übung im
Strafrecht für Anfänger« hingegen ist an den einzelnen Universitäten
unterschiedlich: zum einen ist die Teilnahme an der »Übung im Straf-
recht für Anfanger« freiwillig, zum anderen ist der Nachweis erfolgrei-
cher Teilnahme Examensvoraussetzung, zum Teil wird eine erfolgreiche
Teilnahme als Zulassungsvoraussetzung zur »Übung im Strafrecht für
Fortgeschrittene« gefordert. Schließlich wird die erfolgreiche Teilnahme
an einer Klausur oder aber die erfolgreiche Teilnahme an der Anfänger-
übung als Zwischenprüfungsleistung gewertet.

Auch die Bestimmung dessen, was unter einer »erfolgreichen Teil-
nahme« an einer Übung verstanden wird (mindestens eine ausreichende
Hausarbeit oder Klausur, mindestens zwei ausreichende schriftliche Ar-
beiten, mindestens je eine ausreichende Hausarbeit und Klausur), ist an
den einzelnen Universitäten nicht einheitlich getroffen.

Im Referendarexamen fordern die Ausbildungsordnungen aller deut-
schen Bundesländer die Anfertigung mindestens einer strafrechtlichen
Klausur. In den Bundesländern, die im Referendarexamen noch eine
Hausarbeit verlangen, kann der Kandidat die Hausarbeit auch im Straf-
recht wählen.

II. Sachliches: Die Teilnahme an den Übungen

1. Die Funktion der Übungen in der Ausbildung

Die Strafrechtsübungen haben, wie auch die Übungen in den anderen
Rechtsgebieten, verschiedene Aufgaben: Sie dienen der Kontrolle des
Leistungsstandes, sollen das in Vorlesungen, Arbeitsgemeinschaften und
in eigener aktiver Bemühung um den Rechtsstoff erworbene Wissen ver-
tiefen und den Verständnishorizont des angehenden Juristen durch Ein-
übung in die Methodik rechtlicher Lösung sozialer Probleme dahin er-
weitern, dass es ihm möglich wird, die Probleme eines Rechtsfalles im
methodischen Vorgehen zu erfassen, sie anderen verständlich zu machen


